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Was ist eine „rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit“? 

• Drei Partner mit unterschiedlichen gesetzlichen Aufträgen 

• Drei Partner mit unterschiedlich strukturierten Organisationen 

• Drei Partner mit gesetzlichen Grundlagen aus dem Sozialgesetzbuch  

• In der Jugendberufsagentur (JBA) mit dem Fokus auf jungen 
Menschen im Übergang Schule / Beruf & Ausbildung / Beruf 



Auftrag der Agentur  für Arbeit

• Auftrag und Finanzierung aus der Arbeitslosenversicherung (SGB III) 

• Beratung zur 
• Schullaufbahn 
• Berufsorientierung / Berufswahl 
• Ausbildung oder zum Studium 
• Berufstätigkeit nach Ausbildung / Studium oder Arbeitslosigkeit 

• Lebensbegleitende Berufsberatung, §§ 30 ff. SGB III 



Auftrag des Jobcenters Landkreis Harburg  

• Unterstützung bei und Beendigung von Hilfebedürftigkeit  
• Wirtschaftliche Hilfen und 

• Markt und Integration 

• für Personen im Leistungsbezug 

• Fordern und Fördern (u. a. §§ 2, 14 SGB II) 

• Besonderes Augenmerk auf junge Menschen bis 25 Jahre 



Auftrag der Jugendhilfe Landkreis Harburg (Abt. Jugend und Familie) 

• Recht auf Förderung und Erziehung zu einer selbstbestimmten, 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

• Sozialpädagogische Hilfen zum Ausgleich sozialer Benachteiligung 
• Förderung der schulischen oder beruflichen Ausbildung  
• Eingliederung in die Arbeitswelt 
• Soziale Integration 

• Jugendhilfe: 0 bis unter 27 Jahre, Jugendberufshilfe nur ein Teil davon



Einbringen individueller Maßnahmen | Arbeitsagentur

• Lebensbegleitende Berufsberatung 
• Berufsorientierung und Berufsberatung in der Schule Vor-/ Vor-Entlassklasse

• Abi- und Studienberatung 

• Unterstützung bei der Ausbildungssuche/ Ausbildungsvermittlung

• Unterstützung und Förderung im Übergang Ausbildung in Arbeit 

• Reha-Beratung 



Einbringen individueller Maßnahmen | Arbeitsagentur und Jobcenter

• Gemeinsamer Arbeitgeber-Service (Bundesagentur u. Jobcenter) 

• Förderung von Jugendlichen (Bundesagentur und Jobcenter)
• Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB)  

• Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) 

• Assistierte Ausbildung (flexible Hilfen während der Ausbildung/ vorher abH)



Einbringen individueller Maßnahmen | Jobcenter Landkreis Harburg  

• § 16h SGB II: Förderung schwer zu erreichender junger Menschen 
• Niedrigschwellige sozialpäd. Unterstützung 

• Beratung zur Beantragung von Sozialleistungen 

• Beratung, gemeinsames Essen, Wäschewaschen, Körperpflege 

• Standorte Winsen und Buchholz + aufsuchende Arbeit (Kleinbus) 

• Träger: inab (Winsen) und Herbergsverein (Buchholz) 



Einbringen individueller Maßnahmen | LK Harburg Jugendberufshilfe 

• Pro-Aktiv-Center 
• Jugendhilfeleistung, vergeben an die Reso-Fabrik e.V. als Jugendhilfeträger 
• Sozialpädagogische Beratung 
• Besonderheit im LK Harburg: Akquise-Fachkraft (Ausbildung und Praktikum) 
• An fünf Büro-Standorten und Sprechstunden bspw. in Jugendzentren 

• Bildungswegweiser als Angebot des Landkreises Harburg 
https://bildungswegweiser.landkreis-harburg.de/

https://bildungswegweiser.landkreis-harburg.de/


Was ist „neu“ mit der (virtuellen) Jugendberufsagentur? 

• Gemeinsames Auftreten „als JBA“ (Logoentwicklung junger Menschen) 

• Gemeinsame Internetseite als 
Informations- und Kontaktmöglichkeit 
https://jba-lk-harburg.de/

• Ausbau und Intensivierung der bisher gelebten Austauschformate 

• Koordinierung und Steuerung auf verschiedenen Hierarchieebenen 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fjba%2dlk%2dharburg.de&umid=ABBFC611-DD26-F105-ACC8-16C24A760585&auth=52d9d54ca1506b0124f5158f09f6d5867ed02d98-f2901b8128b524eb5fac377a62be7e1b91995cf8


Was ist konkret „neu“ mit der (virtuellen) Jugendberufsagentur? 

• Gemeinsames Auftreten auf Ausbildungsmessen u. ä. Veranstaltungen 

• Abgestimmte Tätigkeiten an der Schnittstelle zur schulischen BO 

• Abgestimmte Maßnahmenplanung zur Eingliederung in Ausbildung und 
Arbeit im Einzelfall 

• „Warme Übergabe“ und Möglichkeit von Fallkonferenzen im Einzelfall 



Zusammenfassung „rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit“

• „Kein junger Mensch soll verloren gehen“  

• Zusammenbringen der verschiedenen Kompetenzen und Sichtweisen 

• Einheitliches Auftreten: Der junge Mensch hat eine „Kontaktfläche“  

 Fragen und Anregungen? 


